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Beitritt der Stadt Dormagen zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste 
Geschwindigkeiten„ 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin 

Rat der Stadt Dormagen Beschlussfassung 15.06.2023 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, der Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Ge-
schwindigkeiten“ beizutreten. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten“ wurde im Juli 
2021 durch die Städte Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und 

Ulm gegründet. Mittlerweile engagieren sich deutschlandweit bereits 640 Städte, Ge-

meinden und Landkreise in dieser Initiative.  
 
Die Initiative fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo 
sie es für notwendig halten. Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) §45 kann bis dato 
Tempo 30 nur bei konkreten Gefährdungen bzw. vor sozialen Einrichtungen wie bspw. 
Kitas und Schulen angeordnet werden. 
Durch den Beitritt zur Initiative kommen keine Verpflichtungen oder Kosten auf die Stadt 
Dormagen zu.  
 
In Vertretung 
Dr. Brans 
Technischer Beigeordneter  
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Anlage: 
Positionspapier der Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten“ 
 
 
 


